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(1) Die Fischereiberechtigten, die Fischereiausübungsberechtigten und die Besitzer von Fischereidokumenten

(ausgenommen Fischergastkarten) werden in dem NÖ Landesfischereiverband zusammengeschlossen.

(2) Der NÖ Landes2schereiverband ist eine Körperschaft des ö4entlichen Rechts. Es kommt ihm Rechtspersönlichkeit

zu. Er hat seinen Sitz in St. Pölten.

(3) Mit Ausnahme der Fischereirevierverbände untersteht der NÖ Landes2schereiverband der Aufsicht der

Landesregierung. Die Fischereirevierverbände unterstehen der Aufsicht der Behörde (§ 3 Z 2). Die Satzung des NÖ

Landes2schereiverbandes und deren Änderung sind der Landesregierung unverzüglich nach Beschlussfassung

anzuzeigen. Diese hat binnen acht Wochen ab Einlangen der Anzeige den Beschluss aufzuheben, wenn er einer

Bestimmung dieses Gesetzes oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung widerspricht. Diese Frist

beginnt erst mit dem Vorliegen der vollständigen Anzeige bei der Landesregierung zu laufen. Die Landesregierung

kann auch vor Ablauf der Frist schriftlich zustimmen. Wird keine fristgerechte Aufhebung vorgenommen oder liegt eine

Zustimmung vor, sind die Satzung und deren Änderung vom NÖ Landesfischereiverband in den Amtlichen Nachrichten

der NÖ Landesregierung unverzüglich kundzumachen.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann in Ausübung des Aufsichtsrechtes Bescheide des NÖ Landes2schereiverbandes von

Amts wegen für nichtig erklären, wenn der Bescheid

1. von einer unzuständigen Behörde oder von einer nicht richtig zusammengesetzten Kollegialbehörde erlassen

wurde,

2. einen strafgesetzwidrigen Erfolg herbeiführen würde oder

3. tatsächlich undurchführbar ist.

(5) Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung eines solchen Bescheides ist eine Aufhebung aus den Gründen des

Abs. 4 Z 1 nicht mehr zulässig. Diese Frist beginnt mit der erfolgten Zustellung der schriftlichen Ausfertigung des

Bescheides, im Falle bloß mündlicher Verkündigung mit dieser.

(6) Die Aufsichtsbehörde hat gesetzwidrige Verordnungen des NÖ Landes2schereiverbandes nach dessen Anhörung

aufzuheben und ihm die Gründe dafür gleichzeitig mitzuteilen. Eine Aufhebungsverordnung der Landesregierung ist in

den Amtlichen Nachrichten der NÖ Landesregierung kundzumachen.

(7) Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse des NÖ Landes2schereiverbandes aufheben, die Gesetze oder

Verordnungen verletzen.

(8) Die Landesregierung kann Organe des NÖ Landes2schereiverbandes auflösen, wenn diese wiederholt entgegen

begründeten Vorhalten der Landesregierung Gesetze o4ensichtlich verletzt haben. Die Organe bleiben bis zur

Neuwahl im Amt, die die Landesregierung innerhalb von zwei Monaten auszuschreiben hat.

(9) Der NÖ Landes2schereiverband hat allen Behörden auf Verlangen Auskunft zu erteilen und sie zu unterstützen. Die

Aufsichtsbehörden können zu allen Sitzungen der Organe des NÖ Landes2schereiverbandes Vertreter entsenden. Zu

diesem Zwecke haben die Organe des NÖ Landes2schereiverbandes der jeweiligen Aufsichtsbehörde die Abhaltung

der Sitzungen gleichzeitig mit deren Einberufung mitzuteilen. Die Vertreter der Aufsichtsbehörden müssen bei den

Sitzungen der Organe des NÖ Landesfischereiverbandes jederzeit gehört werden.

(10) Der NÖ Landes2schereiverband hat das Recht, bei der Gestaltung des Verbandsabzeichens das NÖ Landeswappen

zu verwenden.
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